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Im Gegensatz zu anderen Infrastruktur-
bereichen ist die Wasserversorgung in
Deutschland noch ein wettbewerbs-
rechtlicher Ausnahmebereich. Trotz ein-
zelner Privatisierungen kommunaler Was-
serversorgungsunternehmen findet kein
Wettbewerb im Sinne einer Liberalisierung
des Marktes statt. Dies erklärt sich aus
der Besonderheit des Gutes Wasser: Die
Versorgung der Bevölkerung mit saube-
rem Trinkwasser ist ein zentraler Be-
standteil der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge, der Aspekte des Umweltschutzes, der
Hygiene und der Gesundheitsvorsorge
miteinander vereint. Der hohe Fixkosten-
anteil in der Wasserversorgung macht die
Verlegung paralleler Netze durch konkur-
rierende Anbieter unrentabel, es handelt
sich um den klassischen Fall eines natür-
lichen Monopols. Dieses ist durch Sub-
additivität gekennzeichnet, d.h. ein Mono-
polist kann den relevanten Markt kosten-
günstiger versorgen als zwei oder meh-
rere Unternehmen, sowie durch die Irre-
versibilität der Investitionen (»sunk costs«).
Bei Vorhandensein von »sunk costs« ist
der Markteintritt und -austritt nicht frei
möglich, der relevante Markt ist dann kein
anfechtbarer Markt im Sinne der Theorie
der »contestable markets« (vgl. Spelthahn
1993).

In der Trinkwasserversorgung stellen die
Leitungsnetze ein natürliches Monopol
dar, nicht dagegen die Produktion von
Trinkwasser. Da jedoch Trinkwasser in

unterschiedlichen Qualitäten bereitgestellt
wird, handelt es sich um kein homogenes
Gut, wie z.B. beim Strom, bei dessen Be-
reitstellung der Netzbetrieb durch einen
Monopolisten von der Einspeisung durch
konkurrierende Unternehmen getrennt
werden kann. Die Durchleitung von Trink-
wasser konkurrierender Anbieter durch
das Trinkwasserversorgungsnetz ist we-
sentlich problematischer, da eine Durch-
mischung verschiedener Qualitäten hin-
genommen werden müsste. Netzbetrieb
und Trinkwasserproduktion sind daher nur
schwer voneinander zu trennen.

Während sich der Begriff der Privatisie-
rung auf die Eigentumsverhältnisse der
Versorgungsunternehmen bezieht, impli-
ziert der Begriff der Liberalisierung über-
geordnete ordnungspolitische Vorstellun-
gen. Privatisierung beinhaltet die Ausglie-
derung öffentlicher Dienstleistungen aus
dem öffentlichen Haushalt und Übertra-
gung auf einen privatwirtschaftlich orga-
nisierten Träger (vgl. Meyer-Renschhau-
sen 1996). Dadurch muss sich aber an
der Marktform und Wettbewerbsintensität
für das entsprechende Gut nicht not-
wendigerweise etwas ändern. Im Rahmen
der Privatisierung kann auch lediglich ein

9

Wasserversorgung und ihre Wettbewerbseffekte

Johann Wackerbauer

Regulierungsmodelle für die öffentliche 

Im internationalen Vergleich sind drei Grundmodelle für die Regulierung von natürlichen Mo-

nopolen in der öffentlichen Wasserversorgung vorherrschend: das angelsächsische, das fran-

zösische und das deutsche Modell. Die Abgrenzung zwischen Aufsichtsorganen und operati-

vem Geschäft der Wasserversorgung ist im erstgenannten am höchsten, im letztgenannten

am niedrigsten. Daraus leiten sich drei Grundtypen der Privatisierung ab: »Vollprivatisierung«,

»Privatisierung durch Delegation« und »Privatisierung mit Regulierung durch die Aufsichts-

organe«. Diese führen zu drei klar unterscheidbaren Formen des Wettbewerbs: durch die Re-

gulierungsbehörden simulierter Ersatzwettbewerb zwischen privaten Versorgungsunterneh-

men, Wettbewerb zwischen privaten Betreibern um das Recht zum befristeten Betrieb der

Wasserversorgung und Wettbewerb in den Waren- und Dienstleistungsmärkten im Wasserbe-

reich. In diesem Beitrag werden die Organisation der Wasserwirtschaft in verschiedenen eu-

ropäischen Ländern, der jeweilige geschichtliche Hintergrund und die vorherrschenden Pri-

vatisierungstypen beschrieben sowie die aus einer Liberalisierung der Wasserversorgung zu

erwartenden Wirkungen auf die Wettbewerbssituation in Deutschland diskutiert.1

1 Dieser Beitrag entstand im Rahmen des vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung ge-
förderten interdisziplinären Forschungsprojekts
»GLOWA-Danube – integrative Techniken, Szena-
rien und Strategien zum Globalen Wandel des
Wasserkreislaufs am Beispiel des Einzugsgebiets
der Oberen Donau«.
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öffentliches Monopol in ein privates Mono-
pol übergeführt werden. Die Liberalisierung
bezieht sich darüber hinaus auf die ord-
nungspolitischen Rahmenbedingungen, sie
bedeutet Wegfall von Wettbewerbsbe-
schränkungen und Versorgungsmonopolen
und offenen Wettbewerb zwischen mehre-
ren Anbietern um die Verbraucher.

Ausgangspunkt der
Liberalisierungsdiskussion

Angesichts der voranschreitenden Liberali-
sierungsbestrebungen in allen Infrastruktur-
bereichen und vor dem Hintergrund einer zu-
nehmenden Internationalisierung der Was-
serwirtschaft stellt sich die Frage, wie sich
eine Änderung des Ordnungsrahmens in
Deutschland auf die Marktstruktur und die
Angebotsbedingungen auswirken würde. Für die deutsche
Wasserwirtschaft ist kennzeichnend, dass umwelt- und ge-
sundheitspolitische Ziele vor allem über die Organisation der
Wasserversorgung (Leistungserstellung durch Gebietsmo-
nopole in öffentlichem Eigentum) und weniger über den
Einsatz konkreter, an den jeweiligen umweltpolitischen Zie-
len ausgerichteten Instrumenten verfolgt werden (vgl. Ewers
et al. 2001). Die für ihre hohe Trinkwasserqualität bekann-
ten Wasserunternehmen in Deutschland haben in der Ver-
gangenheit jährlich ca. 2,5 Mrd. q in einen hohen techni-
schen Standard investiert, was hohe Kostenzuwächse und
Preiserhöhungen zur Folge hatte. Allein die Trinkwasserpreise
stiegen seit Anfang der neunziger Jahre um 40%, die für das
Abwasser um 80%. In den kommunalen Wasserbetrieben
wird daher ein hohes Rationalisierungspotential vermutet.
Die Frage nach der betriebswirtschaftlichen Effizienz und der
Beteiligung privater Anbieter an den Wasserversorgungs-
unternehmen gewinnt damit zunehmend an Bedeutung (vgl.
Mecke 2000). Vor allem wegen der im internationalen Ver-
gleich hohen Wasserpreise (vgl. Tab. 1) ist die deutsche Was-
serwirtschaft in die Kritik geraten. Allerdings ist die Aussa-
gekraft internationaler Preisvergleiche gering, wenn Rück-
schlüsse auf die Effizienz gezogen werden sollen, da die
Rahmenbedingungen (Kostendeckungsgrade, Kalkula-
tionsvorschriften für Gebühren, Steuern und Abgaben, um-
weltpolitische Vorgaben) in den einzelnen Ländern zu unter-
schiedlich sind.

Für die öffentliche Wasserversorgung in Deutschland gilt die
durch § 103 GWB eingeräumte wettbewerbsrechtliche
Sonderstellung auch nach der Kartellrechtsnovelle fort. Die
im Gesetz enthaltenen Sonderregelungen erlauben es den
Gemeinden, im Rahmen der Konzessionsverträge aus-
schließliche Wegerechte zu vergeben. Den Versorgungs-
unternehmen wird das Recht eingeräumt, Demarkations-
absprachen zu treffen. Die praktische Bedeutung der De-

markations- und Konzessionsverträge ist in der Wasser-
versorgung allerdings relativ gering, da die Behinderung von
Wettbewerbern beim Marktzutritt im Allgemeinen über An-
schluss- und Benutzungszwänge erreicht werden kann (vgl.
Ewers 2001). Lediglich sind aufgrund des in den EU-Ver-
trägen festgeschriebenen Diskriminierungsverbotes gegen-
über ausländischen Unternehmen die Konzessionsverträ-
ge für den Betrieb von Wasserversorgungs- und Abwas-
serentsorgungseinrichtungen EU-weit auszuschreiben (vgl.
BMBF 2000).

Geschichtlicher Hintergrund

Grundsätzlich sind hinsichtlich der Entwicklung der recht-
lichen Grundlagen der Trinkwasserversorgung drei Phasen
zu unterscheiden: In der ersten, vorindustriellen Phase gin-
gen die Rechtsordnungen in europäischen Ländern wie
Frankreich, Großbritannien oder Deutschland von der schein-
bar unbegrenzten Verfügbarkeit der Ressource Wasser aus.
Konflikte aufgrund der Nutzung oder Verschmutzung von
Gewässern waren im nachbarschaftlichen Bereich ange-
siedelt und wurden mit Mitteln des Bürgerlichen Rechts im
Sinne des Ausgleichs privater Interessen beigelegt. In der
zweiten, frühindustriellen Phase seit Beginn des 19. Jahr-
hunderts trat die Ver- und Zuteilung der knapper werden-
den Ressource Wasser in den Vordergrund und die Was-
sergesetzgebung führte staatliche Genehmigungs- oder Er-
laubnisvorbehalte ein. Damit erfolgte eine Verlagerung von
der Individualbetrachtung zur öffentlichen Bewirtschaftung.
Erst in der dritten Phase, die in die zweite Hälfte des zwan-
zigsten Jahrhunderts fällt, kam es auf dem Höhepunkt von
Industrialisierung und Urbanisierung sowie der damit her-
vorgerufenen Verschmutzung der Gewässer zu einer an den
Zielen des Umweltschutzes ausgerichteten Wassergesetz-
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Tab. 1
Trinkwasserpreise, Ausgaben für Trinkwasser, Leitungsverluste und
Privatisierungsgrad im europäischen Vergleich

Jahr EUR/m3 Ausgaben
pro Kopf in
EUR/Jahr

Leitungs-
Verluste

Privatisierungs-
grad

zu Beginn der
neunziger

Jahre
Deutschland 1996 1,46 71 9% 12%

Dänemark 1993 0,41 28 17% 35%

England/
Wales

1995 0,78 59 24% 88%

Frankreich 1994 1,02 54 25% 80%

Italien 1992 0,36 38 27% 5%

Nieder-
lande

1995 1,38 69 k.A. n.a.

Spanien 1992 0,20 k.A. 30% 40%

Quelle: Kraemer et al. (1998), Recherche Dévelopement International (1992).
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gebung. Damit wurde die Bewirtschaftung der Gewässer
auf die Erfordernisse des Gemeinwohls ausgerichtet (vgl.
Breuer 1997).

In Frankreich traf der Code Civil von 1804 Regelungen über
die private Nutzung der Gewässer, die der ersten was-
serrechtlichen Entwicklungsphase zuzuordnen sind. Den
Schritt zu einer administrativen, dem öffentlichen Interesse
dienenden Gewässerbewirtschaftung stellt das Gesetz
Nr. 64-1245 vom 16. Dezember 1964 betreffend den Was-
serhaushalt, die Wasserverteilung und die Bekämpfung der
Wasserverschmutzung dar, das die zweite Phase manifes-
tierte. Zugleich wurde mit den Wasseragenturen ein neuer
Verwaltungszweig zur Umsetzung der neuen Ziele ge-
schaffen. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 92-3 vom
3. Januar 1992, dem Loi sur l’Eau, wurde das Wasser als
Gemeingut der Nation definiert, dessen Schutz im allge-
meinen Interesse liegt. Jede Handlung, die Wasser betrifft,
ist seitdem entsprechend ihrer Auswirkung genehmigungs-
oder erklärungsbedürftig. Für jedes Gewässereinzugsgebiet
wurde ein Konzept von Wasserplanungs- und Bewirtschaf-
tungsprogrammen eingeführt.

Durch das erste Wassergesetz im Jahre 1964 wurde Frank-
reich in sechs Einzugsgebiete aufgeteilt. Für jedes dieser
Flussgebiete wurden zwei Gremien gebildet:

• das Comité de Bassin (Komitee des Einzugsgebietes)
• die Agence de l’Eau (Wasseragentur)

Das Comité de Bassin, ein lokales »Wasserparlament« ent-
scheidet über die Wasserpolitik und beschließt die Höhe der
Abgaben. In diesem Gremium sind der Staat, die Regio-
nen, die Départements und Gemeinden und die Wasser-
bzw. Gewässerbenutzer vertreten. Der Präsident wird, wie
die Mitglieder des Vorstandes der Agence, gewählt. Ziele
und Prioritätensetzung für Maßnahmen sind in einem Was-
serbewirtschaftungsleitplan (Schéma directeur d’aménage-
ment et de gestion des eaux), der vom Comité de Bassin
im Jahre 1996 verabschiedet wurde, festgelegt. Dieser Leit-
plan wurde durch das zweite Wassergesetz von 1992 vor-
geschrieben. Die Agence de l’Eau ist eine staatliche Kör-
perschaft öffentlichen Rechts, deren Präsident und Direk-
tor vom Staat ernannt werden. Die Agence führt die was-
serwirtschaftlichen Maßnahmen durch, erhebt Wasserab-
gaben für Wasserbenutzung und Wasserverschmutzung und
erteilt Beihilfen für Investitionen und Reinigungsbetriebs-
kosten (vgl. Langenfeld 2000).

In Großbritannien wurde der Gewässerschutz in der ersten
Phase bis in das 19. Jahrhundert hinein vom »Common Law«
geprägt. Im Mittelpunkt stand dabei das private Interesse
der Eigentümer von Ufergrundstücken und die Lösung von
Nachbarschaftskonflikten. Mit einsetzender Industrialisie-
rung und Urbanisierung kam es 1876 zur Verabschiedung

des Rivers Pollution Prevention Act, der Regelungen über
den Abfluss von Haushalts- und Industrieabwässern enthielt
und die förmliche Kontrolle und Genehmigung von Gewäs-
serverunreinigungen durch Behörden vorschrieb; damit wur-
de die zweite Phase eingeleitet. 1951 erhielten mit dem
Rivers Prevention of Pollution Act lokale Wasserbehörden
die Aufgabe, mittels eines Genehmigungssystems die Rein-
heit der Gewässer zu erhalten oder wiederherzustellen. 1973
wurde die Wassergesetzgebung durch den Water Act 1973
neu geordnet, ergänzend trat der Control of Pollution Act
1974 hinzu. Damit wurden die über 1600 örtlichen Was-
serbehörden durch landesweit zehn Wasserbehörden er-
setzt, die für sämtliche Aufgaben der Wasserwirtschaft ein-
schließlich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
zuständig waren (dritte Phase). Mit dem Water Act 1989
wurde die Privatisierung der bis dahin staatlichen Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung eingeleitet; er wurde
1991 durch den Water Industry Act (WIA) und den Water
Resources Act (WAR) ersetzt. Der WIA regelt seitdem das
Recht der privaten Wasserunternehmer und ihre Kontrolle
durch staatliche Behörden. Der WAR spezifiziert die Aufga-
ben und Befugnisse der durch den Water Act 1989 ge-
gründeten National Rivers Authority, eine Zentralbehörde,
welche die zehn alten Wasserbehörden ersetzte.

In Deutschland entwickelte sich die Wasserversorgung in
der zweiten Phase als Bestandteil der kommunalen Da-
seinsvorsorge. In den im Gefolge der Industrialisierung wäh-
rend des 19. Jahrhunderts schnell wachsenden Städten lös-
ten unzureichende hygienische Verhältnisse immer wieder
Epidemien aus. Unter diesem Problemdruck begannen die
Städte Einrichtungen der kommunalen Müllabfuhr, der zent-
ralen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung aufzu-
bauen. Zur Daseinsvorsorge für die Bürger wurden spezia-
lisierte kommunale Einrichtungen geschaffen, die Umwelt-
schutzaufgaben professionell erledigten und hygienische
Mindeststandards kostengünstig sicherstellten (vgl. Hucke
1998).

Diese zweite, frühindustrielle Entwicklungsphase des Was-
serrechts hat sich vor allem in der Gesetzgebung der Län-
der niedergeschlagen. In Bayern gab es bereits 1852 drei
Gesetze über die Benutzung des Wassers, über die Be-
wässerungs- und Entwässerungsunternehmen sowie über
den Uferschutz und den Schutz gegen Überschwemmun-
gen. An der Schwelle von der zweiten zur dritten Entwick-
lungsphase steht das Wasserhaushaltsgesetz vom 27. Juli
1957 (am 1. März 1960 in Kraft getreten), das auf die Rah-
mengesetzgebung des Bundes gestützt ist und durch die
Wassergesetze der Länder inhaltlich ausgefüllt wird.

Damit ist die Zuständigkeit für die Wasserwirtschaft in
Deutschland überwiegend in den Ländern angesiedelt. Ab-
gesehen von den Stadtstaaten Berlin und Hamburg haben
alle Länder Vollzugsbehörden, denen technische Fachbe-
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hörden zugeordnet sind. Die Zuständigkeit für den Gewäs-
serschutz und die Gewässerbewirtschaftung wird in den
meisten Ländern auf mehren Stufen verteilt. In den größe-
ren Flächenstaaten sind dies 

• die oberste Wasserbehörde (i.d.R. das Umweltministe-
rium) mit der Zuständigkeit für strategische Entschei-
dungen,

• die obere, höhere oder mittlere Wasserbehörde, die in
der Regel den Regierungspräsidien oder Bezirksregie-
rungen zugeordnet und für die regionale Wasserwirt-
schaftsplanung zuständig ist, und

• die untere Wasserbehörde (Städte, Stadt- und Landkreise
sowie Wasserwirtschaftsämter) mit Überwachungs-, tech-
nischer Beratungs- und Vollzugsfunktion.

Zum Zweck der Harmonisierung des Wasserrechts der Län-
der wurde die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)
eingerichtet, die von den obersten Wasserbehörden gebil-
det wird. Für die Koordination in der Bewirtschaftung von
Flussgebieten haben die Länder Arbeitsgemeinschaften ge-
bildet (vgl. Kraemer 1997).

Im Gegensatz zur Situation in der Bundesrepublik ähnelte
die Struktur der Wasserversorgung in der früheren DDR, was
die räumliche Ausdehnung und die Organisationsform be-
trifft, derjenigen in England. In den Jahren 1950 bis 1990
wurde die Wasserwirtschaft der DDR von einer dezentra-
len, kommunalen Struktur mit rund 2500 Vereinigungen, Zu-
sammenschlüssen, Genossenschaften und GmbHs in eine
zentralgeleitete regionale Monopolstruktur mit 15 volksei-
genen Betrieben der Wasserversorgung und Abwasserbe-
handlung (WAB) übergeführt. Sieben Wasserwirtschaftsdi-
rektionen übernahmen die Aufgaben der Gewässeraufsicht
und -kontrolle, die 1972 – mittlerweile auf fünf reduziert –
gemeinsam mit den 15 WABs dem neu gebildeten Ministe-
rium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft unterstellt wur-
den. Damit waren faktische alle Organe der Wasserwirtschaft
dem Umweltministerium untergeordnet; Kontrolle und Be-
trieb der Wasserwirtschaft lagen – ähnlich wie in England
vor der Privatisierung – in einer Hand (vgl. Spelthahn 1993).

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass in allen drei be-
trachteten Ländern die nationale Gesetzgebung durchwegs
eine öffentlich-rechtlich Bewirtschaftungsordnung auf der
Grundlage eines Erlaubnis-, Genehmigungs- oder sonsti-
gen Gestattungsvorbehalts eingeführt hat. Während die was-
serrechtlichen Leitentscheidung zentralisiert sind, wurde der
wasserwirtschaftliche Vollzug zunehmend von zentralen Or-
ganen auf regional organisierte Einheiten verlagert. Unter-
schiede bestehen vor allem darin, dass Großbritannien ein
immissionsorientiertes Konzept der Qualitätsziele verfolgt,
wogegen die Bundesrepublik im Gewässerschutz primär ein
Emissionskonzept verfolgt. In Großbritannien beruht dies auf
der Insellage mit kurzen Flüssen, die eine relativ hohe Fließ-

geschwindigkeit haben und damit eine höhere Schadstoff-
menge verkraften als die langgestreckten kontinentalen
Flusssysteme. Daraus resultiert ein natürlich vorgegebener
Standortvorteil, der durch einen strengen Emissionsansatz
nach deutschem Vorbild verloren ginge. Im deutschen Was-
serrecht ist dagegen die Emissionsbegrenzung zwingend
und vorrangig, sie wird durch gewässerunabhängige Min-
destanforderungen an das Einleiten von Abwasser nach § 7a
WHG präzisiert (vgl. Kraemer und Jäger 1997).

Grundtypen der Regulierung im internationalen
Vergleich

Eine Liberalisierung der Wasserversorgung kann auf unter-
schiedliche Weise erfolgen; die konkrete Ausgestaltung hängt
davon ab, welchen Regulierungen der Markt für Trinkwas-
ser unterliegt oder unterliegen soll. Im internationalen Ver-
gleich sind drei Grundmodelle für die Regulierung von na-
türlichen Monopolen in der öffentlichen Wasserversorgung
(und Abwasserbeseitigung) zu unterscheiden: das angel-
sächsische, das französische und das deutsche Modell. Ziel
der Regulierung ist bei allen drei Modellen die effiziente Leis-
tungserstellung in der kommunalen Wasserwirtschaft und
deren politische Kontrolle (vgl. Kraemer 1997). 

Im angelsächsischen Modell wird das Vorhandensein dauer-
hafter privater Monopole akzeptiert, wobei deren negative Aus-
wirkungen durch externe Regulierung minimiert werden sol-
len. Die Aufsichtsbehörden der meisten Staaten mit diesem
Typus von Regulierung begrenzen den Gewinn des Wasser-
unternehmens durch Regulierung der Kapitalrendite, die Prei-
se werden dagegen nicht direkt reguliert. In England und Wa-
les gibt die Aufsichtsbehörde allerdings für einen bestimmten
Zeitraum Preisobergrenzen für Endverbraucher vor, die den
Unternehmen erlauben sollen, angemessene Gewinne zu er-
wirtschaften. Der Staat befindet sich hier in einer konträren
Position zu den Anbietern und muss Informationsasymmetrien
hinnehmen. Darüber hinaus können durch den so genannten
Averch-Johnson-Effekt Ineffizienzen in der Ressourcenalloka-
tion auftreten. Diese beruhen auf einer Überkapitalisierung im
Gefolge der Regulierung der Profite, da eine Kapitalerhöhung
die Basis erhöht, die zur Berechnung der (regulierten) »rate of
return on capital« herangezogen wird (vgl. Averch und John-
son 1962). Die Vorteile dieses Modells liegen in der klaren Tren-
nung zwischen den Aufsichtsbehörden und den von ihnen
kontrollierten Gewässerbenutzern bzw. Unternehmen sowie
in der Tatsache, dass die Gesetzgebung und die Regulierung
auf der nationalen Ebene entwickelt und koordiniert werden.
Da die Verwaltungsstruktur an den Flusseinzugsgebieten aus-
gerichtet ist, ist eine integrierte Gewässerbewirtschaftung mög-
lich (vgl. Correia und Kraemer 1997).

Im französischen Regulierungsmodell tritt an die Stelle ei-
ner dauernden, regulierenden Aufsicht in regelmäßigen Ab-
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ständen ein Element des Wettbewerbs. Zeitverträge zwi-
schen Kommunen und privaten Unternehmen regeln hier
den Betrieb kommunaler Wasserdienstleistungen. Diese
beinhalten i.d.R. ein ganzes Leistungspaket vom Betrieb der
Wassernetze über die Finanzierung und die strategische Pla-
nung. Durch den Wettbewerb der privaten Anbieter um die
Verträge können deren Gewinne begrenzt werden. Während
der Laufzeit der Verträge (bis zu 25 Jahre) findet allerdings
kaum Wettbewerb statt. Im Gegensatz zum angelsächsi-
schen Modell behalten die Kommunen hier einigen Einfluss
auf die Entwicklung ihrer stadttechnischen Systeme. Beiden
Modellen ist gemeinsam, dass sie zur Bildung großer, ver-
tikal integrierter Wasser- und Bauunternehmen führen, die
zugleich als Betreiber von Systemen der kommunalen Was-
serversorgung und Abwasserbeseitigung und als Anbieter
einschlägiger Güter und Leistungen auftreten. 

Das deutsche Modell, das in Abwandlungen auch in den
Niederlanden anzutreffen ist, ist dagegen kein Regulie-
rungsmodell im üblichen Sinne des Wortes Regulierung, da
kein externes Verhältnis zwischen privatem Versorgungs-
unternehmen oder Betreibern und Behörde besteht. Anstelle
einer Kontrolle natürlicher Monopole von außen wird hier der
Einfluss auf den Betrieb von kommunalen Wassernetzen
durch Eigentümerrechte ausgeübt und die Kommunen sind
am Betrieb beteiligt. Informationsasymmetrien zwischen
öffentlicher Verwaltung und Privatunternehmen treten daher
kaum auf. Der Betrieb der Wassernetze wird streng von der
Herstellung und dem Angebot der mit den Dienstleistun-
gen verbundenen Gütern getrennt: das Risiko von Ineffi-
zienzen wird auf diese Weise verringert. Für den Betrieb
der natürlichen Monopole werden kommunale Betriebe ge-
gründet, in den anderen Segmenten der Wasserindustrie
herrscht dagegen Wettbewerb. 

Diese kommunalen Gesellschaften und Eigenbetriebe sind
im deutschen Modell typisch für den Betrieb von Infra-
struktursystemen der Wasserversorgung, ebenso kommu-
nale Zweckverbände, die eigens für diese Aufgabe gegrün-
det werden. Das deutsche Modell funktioniert im Wesent-
lichen ohne formale, externe Regulierung der Wasserprei-
se, Tarife oder Kapitalrenditen. Da kein privatwirtschaftliches
Gewinnmotiv vorliegt, werden lediglich kostendeckende Prei-
se und Gebühren für die kommunalen Wasserdienstleis-
tungen berechnet. 

Privatisierungsformen

Die dargestellten drei Grundtypen der Regulierung der Was-
serversorgung haben einen spezifischen Einfluss auf die Pri-
vatisierungsform in den jeweiligen Ländern. Wie im Folgen-
den dargestellt wird, ist der Privatisierungsgrad umso hö-
her, je deutlicher die Abgrenzung zwischen Aufsichtsorganen
und operativem Geschäft der Wasserversorgung ausfällt.

Die finanzielle Privatisierung oder Vollprivatisierung

Bei dieser Form der Privatisierung, die in England und Wa-
les vorzufinden ist, werden öffentlich betriebene Monopole
als Ganzes auf einen privatwirtschaftlich orientierten Träger
übertragen. Deshalb spricht man hier auch von einer »Voll-
privatisierung«. In Großbritannien erfolgte ein Verkauf der Be-
treiberfirmen inklusive aller Sachaktiva (wie z.B. Rohrleitun-
gen, Kläranlagen und Wassergewinnungsanlagen) an pri-
vate Investoren. In England und Wales wurden dabei zehn
Wasserunternehmen geschaffen und deren Aktien öffentlich
verkauft (in Schottland und Nordirland blieben Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung dagegen in öffentlicher
Hand); zusätzlich gab es etwa 30 sondergesetzliche Was-
serversorgungsgesellschaften, die früheren Verstaatlichun-
gen entgangen waren und nun den gleichen Regulierungs-
system wie die neuerdings privatisierten Unternehmen unter-
worfen sind. Das Regulierungssystem folgt der »speziali-
sierten Regulierung«: es besteht aus jeweils einer ge-
sonderten, unabhängigen Aufsichtsbehörde für Wasserent-
nahme und Abwassereinleitungen, für die Trinkwasserqua-
lität und für Wasserpreise und Versorgungsbedingungen:

• Die »Environment Agency« überwacht die Wasserqualität
von Flüssen und Badegewässern sowie die Umweltaus-
wirkungen der Handlungen der Unternehmen.

• Das »Drinking Water Inspectorate« befasst sich mit der
Sicherstellung der Trinkwasserqualität.

• Das »Office of Water Services« (OFWAT) setzt die Preise
innerhalb eines vorgegebenen Minimums und Maximums,
wobei es die Performance der einzelnen Versorger be-
wertet.

Die Preisregulierung beinhaltet, dass die Unternehmen ihre
Durchschnittspreise pro Jahr um einen Faktor RPI + K erhö-
hen dürfen, wobei RPI den Einzelhandelspreisindex darstellt
und K die zusätzlichen Kosten durch umwelt- und quali-
tätsbezogene Auflagen darstellt. Die Regulierungsbehörde
setzt die Preise damit so, dass ein effizientes Unternehmen
eine angemessene Verzinsung auf sein ursprüngliches Be-
triebsvermögen erwarten kann (vgl. Kraemer 1997).

Privatisierung durch Delegation 

Hierunter ist die befristete Übertragung der Verantwortung
für den Betrieb von Wassernetzen auf private Betreiber, wie
sie in Frankreich praktiziert wird, zu verstehen. Zum einen
kann der Betrieb bestehender Wasseranlagen für eine rela-
tiv kurze Zeit konzediert werden, wobei die Anlagen in der
Regel in kommunalem Eigentum verbleiben. Zum anderen
kann der Bau und der Betrieb von neu zu erstellenden An-
lagen für längere Zeit an private Unternehmen übertragen
werden, wobei am Ende des Zeitraums das Eigentum an die
Kommune übergeht. Unter einem Konzessionsvertrag baut,
finanziert und betreibt der Konzessionär bestimmte Anlagen
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für 20 bis 25 Jahre. Er enthält eine vertragliche Entlohnung,
i.d.R. berechnet nach Kubikmeter Wasser bzw. Abwasser
(vgl. Kraemer 1997). Im Gegensatz zum angelsächsischen
Privatisierungsmodell bleiben die Sachaktiva beim franzö-
sischen Privatisierungsmodell im Eigentum der öffentlichen
Hand, also des Staates bzw. der Kommunen oder Dépar-
tements, lediglich die Betriebsverantwortung wird an Priva-
te delegiert. Die Betreiberlizenzen werden mittels eines Biet-
verfahrens vergeben.

Die Höhe der Wassertarife wird durch das Comité de Bas-
sin, in dem der Staat, die Regionen, die Départements und
Gemeinden und die Wasser- bzw. Gewässerbenutzer ver-
treten sind, bestimmt. Die wasserwirtschaftlichen Maßnah-
men werden durch die Agence de l’eau, einer Körperschaft
öffentlichen Rechts, festgelegt. Die Agence erhebt des wei-
teren Wasserabgaben für Wasserbenutzung und Wasser-
verschmutzung und erteilt Beihilfen für Investitionen und Rei-
nigungsbetriebskosten.

Privatisierung mit Regulierung durch die 
Aufsichtsorgane

In Deutschland ist die Privatisierungsdebatte vor dem Hinter-
grund einer traditionell starken Kommunalverwaltung zu
sehen, wobei zwischen der formellen Organisationsprivati-
sierung in Hand kommunaler Selbstverwaltungskörper-
schaften und der materiellen Aufgabenprivatisierung in pri-
vatwirtschaftlicher Hand zu unterscheiden ist. Die Privati-
sierung der Wasserversorgung in Deutschland stellt im
Gegensatz zu Frankreich und Großbritannien nur eine recht-
lich eröffnete Option, keineswegs aber eine nationale Aktion
dar (vgl. Kraemer und Jäger 1997).

Das deutsche Privatisierungsmodell sieht eine Regulierung
der privatisierten Unternehmen über deren Aufsichtsorga-
ne vor. Durch Entsendung von Vertretern der öffentlichen
Hand in die Aufsichtsorgane wird Einfluss auf die Ge-
schäftspolitik der Wasserversorger ausgeübt; die Preisfest-
setzung erfolgt nach dem Kostendeckungsprinzip. Dabei
sind grundsätzlich zwei verschiedene Formen dieser Art von
Privatisierung sowie eine Mischform zu unterscheiden: 

Die formale Privatisierung oder Organisationsprivatisierung:
In diesem Fall verbleibt die Aufgabe der Wasserversorgung
beim bisherigen Verwaltungsträger, lediglich wird die Träger-
schaft in eine privatrechtliche Unternehmensform übergeführt,
etwa bei der Umwandlung von einem Regiebetrieb in eine
Eigengesellschaft. Trotz formaler Privatisierung werden öf-
fentlich-rechtliche Strukturen aufrechterhalten, die jedoch in
Bezug auf die Unabhängigkeit und Flexibilität der Betriebs-
führung privatrechtlichen Unternehmen nahe kommen soll.

Die materielle Privatisierung oder Aufgabenprivatisierung:
Hier entledigt sich der Verwaltungsträger seiner Aufgabe zu-

gunsten von Privaten. Diese Entäußerung des öffentlichen
Aufgabenbestands kann widerrufbar oder endgültig sein (vgl.
Meyer-Renschhausen 1996). Eine Regulierung der privati-
sierten Unternehmen erfolgt in beiden Fällen durch Einrich-
tung von Aufsichtsräten und Benennung von Aufsichtsper-
sonen innerhalb der Unternehmen (vgl. Kraemer 1997).

Gemischtwirtschaftliche Form: Hier handelt es sich um ei-
ne Mischform zwischen formaler und materieller Privatisie-
rung in Gestalt einer Beteiligung von Privatunternehmen an
einer kommunalen Gesellschaft, die durch das so genann-
te »Berliner Modell« bekannt wurde. Bei der Teilprivatisie-
rung der Berliner Wasserbetriebe (BWB) wurde 1998 ein Hol-
ding-Modell gewählt, bei dem das Land Berlin 50,1% der
Anteile an der strategischen Steuerungsholding Berlinwas-
ser Holding Aktiengesellschaft erhielt. Die restlichen 49,9%
der Aktien an der Berlinwasser Holding Aktiengesellschaft
erwarb eine Beteiligungsaktiengesellschaft, die von einem
Investorenkonsortium gegründet wurde. Der Gesellschafts-
zweck der Holding ist die Steuerung und Fortentwicklung
des Wettbewerbsgeschäftes und die Steuerung der Berli-
ner Wasserbetriebe. Die Rechtsform der Berliner Wasser-
betriebe als Anstalt öffentlichen Rechts blieb dabei unver-
ändert, ihr wurden aber die Wettbewerbsgesellschaften aus-
gegliedert, die nun in die Berlinwasser Holding Aktienge-
sellschaft eingebracht wurden (vgl. Mecke 2000).

Wettbewerbsstrukturen in der Wasserwirtschaft

Um die Auswirkungen der Regulierungen auf die Wettbe-
werbsstruktur richtig einzuordnen, ist zwischen der kom-
munalen Wasserversorgung einerseits und der Wasserin-
dustrie andererseits zu unterscheiden. Erstere fällt wie die
kommunale Abwasserbeseitigung in die Kategorie der öf-
fentlichen Dienstleistungen (auch wenn sie von Privaten er-
bracht werden). Der Begriff der Wasserindustrie ist dagegen
umfangreicher; er schließt z.B. die Herstellung von Rohren,
Pumpen, Filtern, mess- und regeltechnischem Gerät ein. Ei-
nige der großen Wasserunternehmen, vor allem in Frank-
reich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten, betrei-
ben kommunale Wassersysteme und sind zugleich Hersteller
von Waren und Anlagen für die Wasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung.

Die drei beschriebenen Privatisierungsmodelle führen zu drei
klar unterscheidbaren Formen des Wettbewerbs: 

• »Ersatzwettbewerb« zwischen privaten Versorgungs-
unternehmen, der von Regulierungsbehörden simuliert
wird,

• Wettbewerb zwischen privaten Betreibern um das Recht
zum befristeten Betrieb natürlicher Monopole,

• Wettbewerb in den Waren- und Dienstleistungsmärkten
im Wasserbereich.
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Im angelsächsischen Modell gibt es keinen direkten Wett-
bewerb unter privaten Versorgungsunternehmen, weder um
die Verbraucher, noch um deren Versorgungsgebiete. Der
»Ersatzwettbewerb« erfolgt in Form eines Benchmarkings
der Versorgungsunternehmen, das die Regulierungsbehör-
de vornimmt. Die Regulierungsbehörde benötigt dabei auch
Informationen über die Märkte für Waren und Dienstleistun-
gen im Wasserbereich, denn private Versorgungsunterneh-
men und Betreibergesellschaften, die zugleich Anbieter die-
ser Güter sind, können regionale oder sektorale Monopole
oder Kartelle aufbauen, um Gewinne in nicht regulierte Be-
reiche zu verschieben. Das gilt auch für das französische
Modell, wo der Wettbewerb um den befristeten Betrieb ört-
licher Wasserversorgungsmonopole in Gestalt eines Biet-
verfahrens stattfindet. Im deutschen Modell gibt es dage-
gen keinen direkten Wettbewerb zwischen den kommuna-
len Trägern, diese halten ihre natürlichen Monopole auf der
regionalen Ebene aufrecht. Leistungsvergleiche zwischen
den verschiedenen Anbietern werden von den kommuna-
len Betrieben selbst vorgenommen. Dagegen ist der Wett-
bewerb bei den Gütern im Wasserbereich intensiv, diese
Märkte sind durch eine Vielzahl kleiner und mittlerer Betrie-
be gekennzeichnet. Versorgungsunternehmen und Was-
serindustrie sind damit in Deutschland im Wesentlichen zwei
klar voneinander abgrenzbare Gruppen (vgl. Kraemer 1997).

Im französischen Modell findet der Wettbewerb im Rahmen
der Ausschreibungen »ex-ante« statt. Da es sich bei den
Verträgen zwischen Kommunen und Wasserversorgungs-
unternehmen überwiegend um Pachtverträge handelt, bei
denen die erforderlichen Investitionen – anders als beim Kon-
zessionsvertrag – im Wesentlichen von den Kommunen über-
nommen werden, entfallen die Kapitalbewertungsprobleme
von langlebigen Anlagen, welche für die Unternehmen den
freien Marktein- und -austritt behindern würden. Dies gestattet
die Wiederholung des Auktionsverfahrens in relativ kurzen
Zeitabständen von 10 bis 15 Jahren beim Pachtvertrag. Beim
Konzessionsvertrag betragen die Laufzeiten aufgrund der ver-
sunkenen Kosten in dauerhafte Anlagen (auch
wenn das Eigentum an diesen formal bei der
Kommune bleibt) 20 bis 30 Jahre.

In Frankreich wurden bereits im 19. Jahrhun-
dert private Wasserversorgungsunternehmen
gegründet; 1853 die Société Générale des
Eaux und 1880 die Lyonnaise des Eaux. 1933
wurde die drittgrößte Gruppe, die Société
d’Amenagement Urbain et Rural (SAUR) ge-
gründet (Vgl. Spelthahn 1993). Diese Unter-
nehmensgruppen bzw. ihre Nachfolger haben
heute im internationalen Geschäft die größ-
ten Marktanteile, was darauf beruht, dass un-
ter ihrem Dach alle Komponenten für kom-
plexe wasserwirtschaftliche Projekte (Anla-
genfertigung, Engineering, Hoch- und Tief-
bau, Entwicklungsabteilungen) vorhanden

sind. Auf dem französischen Wassermarkt sind praktisch
nur diese inländischen Unternehmen tätig. In Großbritannien
sind die bis dahin öffentlichen Einrichtungen der Wasserver-
und Abwasserbeseitigung 1989 in einer großangelegten na-
tionalen Aktion privatisiert worden. So entstanden die Water
Service Companies unter dem Dach großer regionaler Hol-
ding-Gesellschaften; darunter sind mehrere Anbieter, wie Tha-
mes Water, Severn Trent Water, Anglian Water und United Uti-
lities, international tätig (vgl. BMBF 2000).

Während in Großbritannien knapp dreißig Versorger am Markt
aktiv sind, und in Frankreich im Wesentlichen nur fünf, sind
die Wasserver- und Abwasserentsorgungsunternehmen
Deutschlands äußerst kleinteilig und dezentral organisiert.
Im Jahr 1999 versorgten rund 7000 überwiegend öffentliche
Unternehmen 98% der Bevölkerung mit Trinkwasser, das ent-
sprach 82% der gelieferten Wassermenge. 5,4% der Trink-
wassermenge fielen auf die RWE-Gruppe, 5,0% auf die Ber-
liner Wasserbetriebe und 4,6% auf Gelsenwasser. Die Ham-
burger Wasserwerke lieferten 2,5% und Eurawasser 0,5%
des Trinkwassers in Deutschland (vgl. Mecke 2000). Im Jahr
1998 entfielen auf 1 Mill. Einwohner in Deutschland 88 Was-
serversorger, in den Niederlanden dagegen 4,4, in Italien
2,3, in England/Wales 0,7 und in Frankreich nur 0,13 (vgl.
Tab. 2). Allerdings ist auch in Deutschland die Konzentration
hoch: Rund 60% der Wassermenge werden von 3,6% der
Unternehmen bereitgestellt. Trotzdem ist die Versorgungs-
struktur überwiegend sehr kleinräumlich. So versorgen rund
4 500 Wasserversorgungsunternehmen jeweils zwischen
50 und 3 000 Einwohner, wobei auf sie 8,2% der Wasser-
menge entfallen. Rund 85% der Wasserversorgungsunter-
nehmen, auf die 52% der Wasserabgabemenge entfallen,
werden in öffentlich-rechtlicher Form betrieben. Bei 15% der
Unternehmen handelt es sich dagegen um privatrechtliche
Gesellschaften, die 48% der Wasserabgabemenge bereit-
stellen (vgl. Ewers 2001). In Frankreich dagegen werden knapp
70% der Bevölkerung von fünf privatwirtschaftlichen Unter-
nehmen mit Trinkwasser versorgt (vgl. Wingrich 1999).
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Tab. 2
Zahl der Wasserversorgungsunternehmen im internationalen
Vergleich 1998

Anzahl WVU Versorgter
Bevölkerungsanteil

(in %)

Anteil WVU auf
1 Mill. Abnehmer

Bundesrepublik 6 959 98  88,10

alte Länder 6 545 98 103,00

neue Länder 414 98 25,90

Niederlande 22 98  4,40
England/Wales 29 95  0,70

Frankreich 5 69  0,13

Italien 57 45  2,30

Quelle: Wingrich (1999).
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In allen EU-Ländern sind schnelle und umfangreiche struktu-
relle Veränderungen der öffentlichen Wasserwirtschaft zu be-
obachten, die v.a. durch eine Intensivierung des Wettbewerbs
charakterisiert sind. In Frankreich, England und in den Nieder-
landen hat sich der Trend zu großen Einheiten durchgesetzt,
die den nationalen Markt dominieren und über die Landes-
grenzen hinaus aktiv sind. Für Frankreich ist der hohe Anteil
der privaten Trinkwasserversorgung (wie auch der Abwas-
serentsorgung) in hohem Ausmaß auf die geschichtliche Ent-
wicklung zurückzuführen. Das Gut Wasser wurde schon sehr
früh als normales, »kommerzielles« Gut angesehen und nicht
wie in Deutschland als Gegenstand der öffentlichen Daseins-
vorsorge. Auch sind die im Vergleich zu Deutschland wesentlich
kleineren Gemeinden aufgrund mangelnden Fachpersonals
und fehlendem Fachwissen gar nicht in der Lage, die Trink-
wasserversorgung selbst durchzuführen (vgl. Spelthahn 1993). 

In Deutschland dagegen ist die wasserwirtschaftliche Kom-
petenz auf der kommunalen Ebene angesiedelt, dies geht aller-
dings zu Lasten der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Ein
wesentlicher Vorteil der Strukturen in der deutschen Wasser-
versorgung beruht darauf, dass die starke kommunale Ver-
ankerung der deutschen WVU ein hohes Maß an politischer
Beteiligung sicherstellt. Damit wird die Vorsorgeorientierung
der Gewässerbewirtschaftung auf eine solide Grundlage ge-
setzt. Dieses System hat bisher starke Akzeptanz in der Be-
völkerung gefunden. Das hohe Niveau und die Effizienz in der
technischen Betriebsführung werden durch die enge Koope-
ration zwischen WVU, Industrie, staatlichen Stellen sowie durch
die Aktivität der regelsetzenden technisch-wissenschaftlichen
Vereine gewährleistet. Aufgrund der starken funktionalen und
organisatorischen Fragmentierung ist der Einfluss der deut-
schen Wasserwirtschaft auf die Entscheidungsprozesse in der
EU jedoch nur gering. Durch die stark arbeitsteilige Organi-
sation (Wasserver- und Abwasserentsorgungsunternehmen,
Bauunternehmen, Anlagenbauer, Komponentenlieferanten,
Consulting-Firmen, Ingenieurbüros, Wasserlaboratorien und
Forschungsinstitute) fehlt der deutschen Wasserwirtschaft das
einheitliche Auftreten auf den internationalen Märkten, wes-
wegen das ständig wachsende Marktsegment der Paketlö-
sungen, auf dem vor allem Unternehmen aus Frankreich und
Großbritannien dominieren, nicht besetzt werden kann (vgl.
BMBF 2000). Die Strukturveränderung in der Wasserwirtschaft
schreitet aber nur langsam voran, weil bei einer Liberalisierung
dieses Sektors nachteilige Auswirkungen auf Wasserqualität
und Wasserpreise befürchtet werden.

Fazit

Eine Liberalisierung der Wasserversorgung in Deutschland
würde die derzeitige starke kommunale Verankerung und
Kompetenz der Wasserwirtschaft aufweichen zugunsten der
Herausbildung vertikal integrierter Wasserkonzerne, die mit
Paketlösungen auf den internationalen Märkten wettbe-

werbsfähig sein könnten. Eine Marktbereinigung und Kon-
zentration in der deutschen Wasserwirtschaft wäre die not-
wendige Voraussetzung für eine derartige Internationalisie-
rung. Gleichwohl wäre gegenüber den ausländischen Was-
serkonzernen ein hoher Rückstand hinsichtlich der interna-
tionalen Konkurrenzfähigkeit aufzuholen. Die Unwägbarkeit
dieser Situation beruht darauf, dass einem solchen Wettlauf
mit unsicherem Ausgang die bewährten Strukturen in der
deutschen Wasserversorgung geopfert werden müssten.

Literatur

Averch, H. und L.L. Johnson (1962), »Behaviour of the Firm under Regula-
tory Constraint«, American Economic Review 52, 1052–1069.
BMBF, Hrsg. (2000), Aktionskonzept nachhaltige und wettbewerbsfähige
deutsche Wasserwirtschaft, BMBF, Forschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe.
Breuer, R. (1997), »Wasserrecht in Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union«, in: F.N. Correia und R.A. Kraemer (Hrsg.), Dimensionen Europäischer
Wasserpolitik, Springer, Berlin, Heidelberg, 26–41.
Cowan, S. (1997), »Competition in the Water Industry«, Oxford Review of
Economic Policy 13(1), 83–92.
Correia, F.N. und R.A. Kraemer (1997), »Institutionen der Wasserwirtschaft
in Europa, Einleitung«, in: F.N. Correia und R. A. Kraemer (Hrsg.), Dimensio-
nen Europäischer Wasserpolitik, Springer, Berlin, Heidelberg.
Ewers, H.-J. et al. (2001), Optionen, Chancen und Rahmenbedingungen ei-
ner Marktöffnung für eine nachhaltige Wasserversorgung, Endbericht, Juli.
Harris, C. (1995), »Employees and the privatization of the water industry in
England and Wales«, in: P. Morgan (Hrsg.), Privatization and the Welfare
State – Implications for Consumers and the Workforce, Aldershot, Brookfield.
Hucke, J. (1998), »Kommunale Umweltpolitik«, in: R. Roth und H. Wollmann
(Hrsg.), Kommunalpolitik. Politisches Handeln in den Gemeinden, Bundes-
zentrale für politische Bildung, Bonn, 645–661.
Kraemer, R. A. (1997), »Öffentliche und Private Wasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung in Europa«, in: F.N. Correia und R.A. Kraemer (Hrsg.), Di-
mensionen Europäischer Wasserpolitik, Springer, Berlin, Heidelberg, 269–311.
Kraemer, R. A. et al. (1998), Vergleich der Trinkwasserpreise im europäischen
Rahmen, Umweltbundesamt, Berlin.
Kraemer, R.A. und F. Jäger (1997), »Deutschland«, in: F.N. Correia und R.A.
Kraemer (Hrsg.), Dimensionen Europäischer Wasserpolitik, Springer, Berlin,
Heidelberg, 13–187.
Langenfeld, F. (2000), Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Metz, Das System der
flussgebietsbezogenen Wasseragenturen in Frankreich, Kongress »Wasser
Berlin 2000«, 23.–27. Oktober 2000.
Mecke, T. (2000), Das Berliner Modell – Weltweit gültig?, Kongress »Wasser
Berlin 2000«, 23.–27. Oktober 2000.
Meyer-Renschhausen, M. (1996), »Die Auswirkungen der Privatisierung öf-
fentlicher Dienstleistungen auf die Umwelt am Beispiel von Energiewirtschaft
und Abwasserbeseitigung«, in: Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirt-
schaftliche Unternehmen 19(1), 79–94.
Pricewaterhouse Coopers (2001), Optimierung der kommunalen Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung im Rahmen einer nachhaltigen Wasserpolitik,
Endbericht, Wien.
Saunders, P. (1995), »Consumers and privatization: The case of the water
industr«, in: P. Morgan (Hrsg.), Privatization and the Welfare State – Implica-
tions for Consumers and the Workforce, Aldershot, Brookfield.
Spelthahn, S. (1993), Privatisierung natürlicher Monopole – Theorie und in-
ternationale Praxis am Beispiel Wasser und Abwasser, Berlin.
Wingrich, H. (1999), »Der globale Trend, Teil II«, Wasserwirtschaft, Wasser-
technik (2), 46–48.

16


